
P R A K T I K U M S V E R T R A G – Kl. 9. 3 Wochen - 2023 
 
 
Zwischen ……………………………………………………………………… 
(Praktikumsgeber – Name und Anschrift des Betriebes) 
 
……………………………………..…..…………………………………..……………. 
Name des Ansprechpartners im Betrieb/Telefonnummer des Ansprechpartners 
 
und 
 
Frau/ Herrn ……………………………………………………………………. 
(Praktikantin/ Praktikant – Name, Vorname) 
 
…………………………………………………………………………………… 
(Adresse und Geburtsdatum) 
 
wird folgender Praktikumsvertrag abgeschlossen: 
 
 
 
1. Die/ der Praktikantin/ Praktikant wird in der Zeit vom 30.01.2023 bis 17.02.2023 
 ein Betriebspraktikum absolvieren. 
 
2. Die tägliche Einsatzzeit beträgt durchschnittlich 8 Zeitstunden. Die einschlägigen 
Bestimmungen des Jugendschutz- und Jugendarbeitsschutzgesetztes sind 
einzuhalten. 
 
3. Das Schülerbetriebspraktikum wird in dem o.g. Betrieb durchgeführt. 
 
4. Das Schülerbetriebspraktikum dient der strukturierten Erstbegegnung mit der 
Arbeitswelt / eines Ausbildungsberufes und soll damit wesentliche Voraussetzungen 
für eine spätere berufliche Tätigkeit schaffen. 
 
5. Die Rechte und Pflichten der Vertragspartner entnehmen sie der Publikation: 
„Schülerpraktikum – Leitfaden für Betriebe“ auf der Internetseite:  
http://www.berufsorientierung-nrw.de/cms/upload/pdf/Schlerpraktikum_2015.pdf 
 
6. Entgelt: Die/ der Praktikantin/ Praktikant erhält während des Praktikums kein 
Entgelt. 
 
7. Unfallschutz: Die/ der Praktikantin/ Praktikant ist während des Praktikums im 
Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung für Kinder, Schüler/ Schülerinnen und 
Studenten/ Studentinnen versichert. 
 
8. Sozialversicherung: Es handelt sich um eine sozialversicherungsfreie 
Beschäftigung. Die Krankenversicherung ist individuell von der/ dem Praktikantin/ 
Praktikanten sicherzustellen. 
 
 
 



9. Verschwiegenheit: Die/ der Praktikantin/ Praktikant verpflichtet sich zur 
Verschwiegenheit über Angelegenheiten die den Betrieb und die Mitarbeiter/ 
Mitarbeiterinnen betreffen.  
 
10. Belehrung: Die/ der Praktikantin/ Praktikant bestätigt, dass eine Belehrung 
über die gesundheitlichen Anforderungen nach § 35 Infektionsschutzgesetz 
stattgefunden hat. 
 
11. Haftung bei Schäden: Für die Haftung bei Schäden gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. Die/ der Praktikantin/ Praktikant hat ggf. durch Abschluss einer 
Privathaftpflichtversicherung dafür Sorge zu tragen, dass ausreichender 
Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch die Praktikumstätigkeit dem 
Praktikumsgeber oder Dritten zugefügt werden. 
 
12. Durch diesen Vertrag werden kein Arbeitsverhältnis und keine weiteren 
finanziellen Ansprüche begründet. 
 
 
 
Ort, Datum ……………………………. 
 
 
 
 
……………………………………..                      …..…………………………………..…… 
Unterschrift und Stempel des                             Unterschrift der Praktikantin/ 
Praktikumsgebers                                               des Praktikanten 


